
   bitte wenden 

Info: Kündigung einer Grabstätte 

 

WANN kann ich meine Grabstätte beräumen? 

Sie können Ihre Grabstätte immer erst nach Ablauf der Ruhezeit beräumen.  
Diese beträgt für Urnen 20 Jahre und für Särge 25 Jahre. 
Gerne können Sie den Ablauf der Ruhezeit Ihrer Grabstätte in der 
Friedhofsverwaltung telefonisch erfragen. 
 

WER ist für die Beräumung zuständig? 

Für die Beräumung der Grabstätte ist der Nutzungsberechtigte vollumfänglich 
verantwortlich.  
Sie als nutzungsberechtigte Person können die Beräumung selbst durchführen oder 
an Dritte, z.B. Friedhofsgärtner oder Steinmetze vergeben (siehe Rückseite). 
Die Friedhofsverwaltung führt keine Beräumungen durch. 
a 
WAS muss beräumt werden? 

Die komplette Grabstätte muss beräumt werden.  
Das beinhaltet die rückstandslose Entfernung von:  

- Grabmal (inklusive Fundament und Sockel) 
- Einfassungen aller Art (in Feldern mit Plattenumrandungen müssen auch 

diese entfernt werden) 
- Hecken (obere, vordere, rechte Seite und wenn keine Nachbarstellen 

vorhanden sind auch die linke Seite) 
- gesamte Bepflanzung (inklusive Wurzelwerk) 
- sonstigen Gegenständen, die auf die Grabstätte gebracht wurden 

Ausnahme: erhaltenswerte Grabsteine, Kreuze, alte Zäune etc. (in Abstimmung mit 
der Friedhofsverwaltung) 
 

WIE kündige ich die Grabstätte? 

Nachdem die Grabstätte beräumt wurde, muss eine schriftliche Kündigung 
erfolgen. 
Sie können dazu gerne während der Öffnungszeiten mit der Graburkunde (wenn 
vorhanden) in die Friedhofsverwaltung kommen. Oder Sie nutzen unser Formular 
und schicken uns die Kündigung inklusive Graburkunde (wenn vorhanden) zurück. 



   

 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch oder persönlich zur 
Verfügung.  

Ihre Friedhofsverwaltung 
 

Tel. Nr.  03841 283227  
Fax:     03841 2250873 
Mail  friedhof@wismar.de   
   

Öffnungszeiten 

Montag:      08:30-12:00 Uhr 
Dienstag:   08:30-12:00 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Mittwoch:   geschlossen 
Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr, 14:00-17:30 Uhr* 
Freitag:        08:30-12:00 Uhr 

*von November bis Februar nur bis 15:30 Uhr 

________________________________________________________________ 

 

Friedhofsgärtner 

Friedhofsgärtnerei Sommer   
Schweriner Straße 25 
23970 Wismar 
Tel. 03841 70 19 90 
 
Blumen & Pflanzen GmbH  
Bgm.-Haupt-Str. 89 a 
23966 Wismar  
Tel. 03841 76 23 92 
 
Friedhofsgärtnerei Dänhardt „Flora“ 
Haus Nr. 2 
23972 Dorf Triwalk 
Tel. 03841 78 04 11 
 
Bei den hier genannten Betrieben handelt es sich lediglich um Aufzählungen, nicht um Empfehlungen der Friedhofsverwaltung! 

Hansestadt Wismar 
Friedhof 
Wiesenweg 69 b 
23970 Wismar 

Steinmetzbetriebe 

Steinmetzbetrieb Daniel Bork 
Wiesenweg 69 a 
23970 Wismar 
Tel. 03841 21 30 52 
 
Götzke Natursteinwerk GmbH 
Rüggower Weg 12 
23970 Kritzow/Wismar 
Tel. 03841 21 49 07 


